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Verordnungen des Relig . u. weſtph . Friedens . 179

Fuͤnftes Kapitel .

Zuſtand der Religion in Deutſchland . Ver⸗

ordnungen des Religions⸗und des weſt⸗
phaͤliſchen Friedens über dieſen Gegen⸗
ſtand . Religionsbedruͤkungen Kirchliche
Gewalt in den proteſtantiſchen Laͤndern .

ct Reformationsrecht der Landesherrn .
0 0 Rechte des Kaiſers in Kirchenſachen .

Nach einem ſo langwierigen und heftigen Kampfe
war endlich auch das Rellgionsweſen in Deutſchland
auf einen feſten Fuß geſezt worden . Der erſte
Schritt hierzu geſchah durch den Religionsfrieden zu

menl, Augsburg vom Jahr 1555 . Das weſentliche , was

dieſer Friede verordnete , beſtand darin , daß kein
rt Stand des Reiches der augsburgiſchen Confeſſion we⸗

gen mit Ktieg uͤb rzogen , oder auf irgend eine ge⸗

11 waltthaͤtige Art behandelt , oder auf andere Att von
4

dieſer Religion verdraͤngt , durch Mandate beſchwert ,

kten oder verachtet werden ſollte . Dagegen ſollten aber

auch der Kaiſer , und die Staͤnde , welche der alten

Religion zugethan blieben , ſammt den Capiteln und

andern Geiſtlichen , bei ihrer Religlon , ihren Kir⸗

chengebräuchen und Ordnungen , wie auch bei ihren

Gerechtſamen , Renten , Zinſen und Zehenden unbe⸗

M 2 ſchwert
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65 ö
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ſchwert gelaſſen werden . Was die geiſtliche Gerichts⸗

barkeit ins Beſondere betrift , ſo wurde ſie in ſo weit ,
als ſie ſich über die Proteſtanten erſtreken koͤnnte ,

bis zur Vergleichung der Religlon ſuſpenditt .
Der weſtphaͤliſche Friede hob dieſe Verordnung

nicht nur nicht auf , ſondern beſtätigt vielmehr den

Religionsfrieden im Allgemeinen , weswegen er dann ,

wie jener , ein Grundgeſez des Reiches blieb . Ge⸗

wiſſermaßen gieng aber der weſtphaͤliſche noch weiter

als der Religionsfriede . Fuͤrs erſte wurde eben die

Vorſchrift , welche zwiſchen Katholiken und Prote⸗

ſtanten in Anſehung der gegenſeitigen Befreiuntz von

allen Anfechtungen beobachtet werden ſollte , auch

auf die Reformirten ausgedehnt . Zwiſchen dieſem

und den evangeliſch Lutheriſchen fand ſeitdem dieſes

Verhaͤltniß ſtatt , daß , wenn ein Landesherr von ei⸗

ner dieſer beiden Religionen uͤbergehen, oder einer

von der andern Religion als Landesherr ihm folgen
wuͤrde , derſelbe ſeinen Glaubensgenoſſen in dem

Lande zwar die freie Religionsübung geſtatten konnte ,

aber in dem Gottesdienſt und der ganzen Kirchen und

Schulberfaſſung des andern Religionstheiles nichts
aͤndern durfte .

Um auch in Anſehung des Verhaͤltniſſes zwi⸗

ſchen Katholiken und Evangeliſchen eine ſichere Richt⸗

ſchnur zu haben , nahm man das Jahr 1624 zum

Entſcheidungsziel an . Waren Katholiken , oder Pro⸗

teſtanten in dieſem Jahre in dem Beſiz unmittelba⸗

rer ,
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Religionsbedruͤkungen⸗ 181

rer , oder auch mittelbarer geiſtlicher Stiftungen ge⸗

weſen , ſo hatten ſie auch ins Kuͤnftige, und fuͤr im⸗

4 mer in demſelben zu bleiben , Wo das biſchoͤfliche
2

Dioͤceſanrecht uͤber katholiſche Unterthanen evangeli⸗

4
ſcher Reichsſtaͤnde im Jahre 1624 ausgeuͤbt worden ,

3 ſollte es ferners ausgeuͤbt werden , und wo evange⸗
,

liſche Unterthanen katholiſcher Reichsſtaͤnde in die⸗

4 ſem Jahr der katholiſchen geiſtlichen Gerichtsbarkeit

0 unterworfen waren , ſollen ſie es auch kuͤnftig blei⸗

znüeet. ben ; nur mit der Einſchraͤnkung , daß ihrer Con⸗

Un W
feſſion , oder ihrem Gewiſſen dadurch kein Eintrag

Jichte⸗

o wil,

951 geſchehen duͤrfe . Wo ſie hingegen in dieſem Jahre

ng en ſelbſt ihr Conſiſlorium hatten , da ſollten ſie es auch

„ a0 kuͤnftig behalten . Uebrigens wurde aber das Dioͤce⸗

lile ſanrecht und die geiſtliche Gerichtsbarkeit gegen die

aſts evangeliſchen Reichsſtaͤnde , und ihre Unterthanen
n l ſowohl unter Katholiſchen und Evangeliſchen , als

ün blos unter evangeliſchen Partheien unter ſich gaͤnz⸗

ſulga lich aufgehoben . Die evangeliſchen Unterthanen

1 deſt katholiſcher Landesherrn , die im Jahre 1624 ihren

im , ꝙrivat⸗oder oͤffentlichen Gottes dienſt gehabt , ſollen

ud denſelben behalten ; diejenigen aber , die in dem

iihl gedachten Jahre keine Religionsuͤbung hatten , ſoll⸗

ten die Freiheit haben , auszuwandern , oder die

Landesherrn , ihnen den Abzug zu befehlen .

Es war ganz gut , daß der Religions⸗ und der

weſtphaͤliſche Friede feſtſezten , wie es in Auſehung

der eben angefuͤhrtenPuncte gehalten werden ſollte ,
und
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und was beide Partheien gegen einander zu beobach⸗
ten haben , wenn nur auch irgend ein Friedensartikel

faͤhfg waͤre, den Partheien den Geiſt der vertraͤg⸗
lichkit einufloßen ! Daß der weſtphaͤliſche Friede
dieſes nicht bewirkte , zeigte leider die Erfahrung nur

gar zu oft . Es iſt unglaublich , welche Menge von

Beſchwerden uͤber Religionsbedrükungen beinahe aus
allen Gegenden Deutſchlands , wo Katholiſche neben

Proteſtanten , oder leztere wenigſt im Gebiet eines
katholiſchen Landesherrn wohnten , um dieſe Zeit ſo⸗
wohl am Reichstage , als bei den hoͤchſten Reichsge⸗
richten eingelaufen ſeyn . Um nur einen Theil dieſer
Klagen zu unterſuchen , und abzuthun , wuͤrde ein

Reichsgericht allein kaum hingereicht haben . Hier
klagten die Proteſtanten , daß man ihnen ihre Kir⸗
chen und Schulen , oder wenigſtens die Einkunfte
derſelben entziehe , oder ihnen unfaͤhige Prediger auf⸗
dringe ; dort , daß man ſie noͤthige, ſich in geiſtlichen
Verrichtungen an katholiſche Prieſter zu halten , die
katholiſchen Feſttage zu feiern , und dergleichen
mehr Kk) . Nach einigen oͤffentlich bekannt gemach⸗
ten Beſchwerden ſollen die Katholiſchen kein Beden⸗
ken getragen haben , ihte Glaubensgegner offeutlich
zu beſchimpfen , die Fenſter ihrer Kirchen muthwillig
einzuwerfen , Pasquillen an die Thüren zu heften ,
und ihuen ſogar ihte Kinder mit Liſt und Gewalt

weg⸗
klk ) Eine Menge bieher ſich beziehender Urkunden G.

in den erſten fünfzig Bänden ven Fabers Eurs⸗
väiſchen Staatskanflei .
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Religionsbedrukungen. 183

wegzunehmen , um ſie in der katholiſchen Religion

zu erziehen II ). Die biſchöfliche Regierung von

Speyer ließ im Jaht 1716 ſogar einen der katholi⸗

ſchen Religion ergebenen Viehd ieb , den der Magi⸗

ſtrat in Verhaft hatte nehmen laſſen , durch das Mi⸗

litaͤr mit Gewalt befteien mm ) .

4 Da die Klagen immer dringender wurden , ließ

enbn der Koͤnig von Preußen im Jahr 1704 , um die Ka⸗

t46 tholiſchen durch Repreſſalien zur Abſtellung der Be⸗

ſchwerden zu bringen , allen ſeinen katholiſchen Unter⸗

thanen erklaͤren , daß er entgegen mit ihnen auf glei⸗

che Att verfahren werde , worauf auch ſogleich ein

genaues Verzeichniß aller in ſeinen Staaten befind⸗

licen katholiſchen Unterthanen , Stifte , Kloͤſter,

n Kin geiſtlichen Guͤter und Einkuͤnfte veifertiget wurde .

nlänjtt Dieſes wirkte ſo viel , daß der Druk hier und da we⸗

dij nigſt auf eine Zeit lang gemildert wurde . Es kam

flichen aber beſonders mit den Bedrükungen der Reformir⸗

n, N. ten in der Pfalz , bald wieder ſo weit , daß endlich

eichtn Preußen , Großbritannien und Daͤnemark oͤffentlich

gumtt, ins Mittel traten , und der Kurfürſt von Hannover

Bchen wülklich dle katholiſche Kirche zu Zelle , der Kurfuͤrſt
U von Brandenburg den Dom zu Minden , und das

Kloſter Hamersleben ſchließen ließ , und der Land⸗

graf von Heſſen⸗Caſſel die katholiſche Kirche zu St .

Goar mit demſelben Schikſal bedrohte . Daruͤber

kam

1 ) Fabers Staatskanzlei Th . XXIV . S . 2. ff.

mm ) Ebendaſelbſt Th. XXX . S . 97 .
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kam es zwiſchen dem Kaiſer , und den Evangeliſchen
zu einem aͤußerſt lebhaften Schriftenwechſel , und zu
einer ſolchen Spannung , daß beinahe ein neuer Re⸗

ligionskrieg daruͤber aus gebſochen waͤre. Doch wur⸗

den die Poleſtanten durch einen Termin , den der

Kaiſer den Katholiken zur Abſtellung der Beſchwer⸗
den ſezte , noch beruhiget , wiewohl ein gegenſeiriges
gutes Benehmen zwiſchen Katholiken und Proteſtan⸗
ten waͤhrend dieſes Zeitraumes nie ganz hergeſtellt
wurde , und durch den ernſtlichen Richter pruch ,
und duich die ſtiengſte Executlon kaum jemals haͤtte

hergeſtellt werden kounen . Es blieb , und mußte die⸗

ſes edle Geſchaͤft der Zeit uͤberlaſſen bleiben , welche
allein die Kraft hat , die Schwaͤrmerei zu heilen ,
und die Geſinnungen der Menſchen unbemerkt auf die

wunderbarſte Art zu aͤndern .

Es iſt wohl kein Zweifel das die Cvangeliſchen
die Sache zuweilen ſchwärzer , als ſie wirklich war ,
vog ſtellt haben . Durch Intoleranz moͤgen ſie wohl

zuweilen das Feuer ſelbſt ewekt , oder mauchmal

wirklich mehr gefordert haben , als ſie zu fordern be⸗

rechtiget waren zn ) . Das Feuer des Religionsei⸗
fers war damals uͤberhaupt noch ſo heftig , als in

den erſten Jahren ſeiner Entſtehung ; und es gehödret
al⸗

un ) Man ſebhe z. B. Fabers Staatskanzlei Tb .
XXX . S . 205 . Th . XXXI S. 13. und an mehr
andern Orten . Ingleichen die kurbrandenburgiſche
Verordnung vom 253 Sept . 1737 gegen das Sihim⸗
pfen und Verkezern auf den Kanzeln in Moſers
Patristiſchem Archib Th . VII . S . 529 . ff.
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Rechte des Kaiſers in Kirchenſachen . 185

allerdings zu den ſeltenen , und eben darum vorzuͤg⸗

lich merkwuͤrdigen Erſcheinungen , daß der Enthuſiaſ⸗

mus , der ſonſt in kurzerZeit erkaltet , ſich in Anſe⸗

hung dieſes Gegenſtandes laͤnger, als ein Jahrhun⸗

dert , erhielt . Daß aber auch die Katholiſchen oft ,

und noch oͤfter , als jene , durch mannigfaltige Be⸗

weiſe ihrer Intoleranz zu gegruͤndeten Beſchwerden

Anlaß gegeden haben , iſt ſchon aus dem Grunde

mehr , als wahrſcheinlich , daß ſie es nach den da⸗

mals allgemein verbreiteten Grundſaͤzen fuͤr ein Ver⸗

dienſt hielten , ſogenannten Kezern ſoviel Abbruch

als moͤglich zu thun , und daß man es ihnen als ei⸗

ne Religionspflicht einſchaͤrfte , ſolche Abtruͤnnige

durch alle erdenkliche Mittel , folglich auch mit Ge⸗

walt , in den Schooß der roͤmiſchen Kirche zuruͤkzu⸗

fuͤhren. Freilich war dieſes , wie der Erfolg lehrte ,

das Mittel nicht , ſie zu gewinnen .

Das Charakteriſche , wodurch ſich die Religions⸗

und Kirchenverfaſſung ſowohl der evangeliſch Luthe⸗

riſchen , als der Reformirten in dieſem Zeitraume ,

und ſeitdem immer auszeichnete , beſtand uͤbrigens

darin , daß die ganze kirchliche Regierung und Ge⸗

walt , welche bisher in den katholiſchen Laͤndern der

Hierarchie zugeſtanden hatte , in den proteſtantiſchen

auf die Landesherrn hinuͤber kam ; nicht als laͤge die

Befugniß zur Ausuͤbung aller dieſer Rechte in der

Landeshoheit ; ſondern weil die evangeliſchen Ge⸗

meinden diejenigenRechte, die ſie als Collegialrech⸗
te ,
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e, als Rechte der ganzen kirchlichen Geſellſchaft be⸗

trachteten , ſtillſchweigend auf die Landesherrn uͤber⸗

trugen . Daher vertraten die evangeliſchen Landes⸗

herrn ſeit dieſer Zeit zugleich die Stelle der Biſchd⸗

fe oo ) .

Außer demjenigen , was bereits angefuͤhrt wor⸗

den , aänderte der weſtphaͤliſche Friede in Religlons⸗
und Kirchenſachen wenig , oder nichts . Das Jus

ndi , oder das Recht des Landesherrn ,

igion mit einenFButt then hat , 155 ohnehin in

det Leshohtit , und wurde den Landesherrn von

dem weſtphaͤliſchen Frieden nicht ſo ſehr ertheilet , als

vielmehr beſtaͤtiget pp ) . Es kam aber in der Fol⸗

ge auch hierüber zu Streitigkeiten , indem die Ka⸗

tholiſchen dieſes Rech h auf diejenigen von ihren

Laͤndern ausgedehnt wiſſen wollten , wo im Normal⸗

jahre 1624 die evangeliſche Religion eingeführt war .

In Anſehung derjenigen Rechte in Kirchenſa⸗

chen , welche dem Kaiſer zuſtehen , iſt merkwürdig ,
daß Joſeph ſeit Friedrich III zum erſtenmal wieder

anfiing , das Recht der erſten Bitte aus eigener

Macht auszuuͤben , ohne darüͤber ein paͤbſtliches In⸗

dult zu erwarten . Der Pabſt , mit dem der Kaiſer

ohnehin aus politiſchen Gründen in keinem guten

Ver⸗

00 ) Pütters hiſter . Entwikelung ꝛc. Th . I. S . 41½. f .

pp ) Inſtr . Pacis Osnabrug . Art . V. F. 530.
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Wiederherſtellung der Bevoͤlk . und Landwirth . 187

Vernehmen ſtand , fand ſich dadurch ſo ſehr belei⸗

digt , daß er ihm endlich ſogar drohte : der Gott ,
der Reiche giebt , werde ſie auch zerſtoͤren qq) . Jo⸗

ſeph ließ jedoch einige Regimenter in das paͤbſtliche
Gebiet einruͤken , und die Zeiſtoͤrung ſeines Reiches
unterblieb .

Nicht ſo gluͤklich war ſein Vorgaͤnger Leopold ,
da er das kaiſerliche Beſtaͤtigungsrecht bei deutſchen

Biſchofswahlen bis auf die Befugniß , irgend einem

Subjecte die Ezeluſivam zu geben , ausdehnen woll⸗

te . Dieſen Verſuch machte er an Franz von Metter⸗

11 nich , Biſchof von Baderborn , den der gioͤſſere Theil

10 der Domherren zu Muͤnſter zum Biſchof verlangt

16 hatte . Leopold wuͤnſchte ſeinen Verwandten , den

1 Cardinal Joſeph Ignatz von Lothringen , Biſchof zu

10
Osnabruͤk , auf den Muͤnſteriſchen Stuhl zu erhe⸗

un ben ; mußte aber zulezt , da man laut über Verle⸗

zung der Wahlfreiheit ſchrie , und ſelbſt Großbritan⸗

4 nien und die Generalſtaaten ſich in dieſe Sache

mengten , den erſtern beſtaͤtigen.

ꝗd) Fabers Europ . Staatskanzlei . Th . XIII . S .
626 . ff .

4 Sech⸗
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